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Der größte Teil der Steuereinnahmen kommt von den Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern. Somit finanzieren sie – und nicht die 
Krisenverursacher – auch die hohen Staatsausgaben zur Bewältigung 
der Krise. Das ist ungerecht.

Niemand sollte daher zusätzlich Geld verschenken, sondern jede 
Möglichkeit zum Steuersparen nutzen. Die wichtigsten Tipps haben wir 
für Sie in dieser Broschüre zusammengefasst. Gerne sind auch unsere 
Lohnsteuerexperten/-innen für Sie da. Nutzen Sie dieses AK-Service, 
Sie können nur gewinnen.

Dr. Josef Peischer				    Dr. Johann Kalliauer
AK-Direktor 				    AK-Präsident

Haben Sie etwas zu verschenken? Ja? Auch an das Finanzamt?  
Na also: Wer zahlt denn schon wirklich gerne zu viel Steuer? Aber 
andererseits: Wer kennt sich schon im Steuer-Dschungel wirklich aus?

Fragen über Fragen! Die „OÖ-Krone“ will mit dieser Broschüre gemein
sam mit der Arbeiterkammer Oberösterreich möglichst umfassend 
Auskunft geben. Weil wir alle miteinander nichts zu verschenken 
haben!

Klaus Herrmann
Krone-Chefredakteur

Dr. Johann Kalliauer
AK-Präsident

Dr. Josef Peischer
AK-Direktor

Klaus Herrmann		
Krone-Chefredakteur

Steuerausgleich 
		  zahlt sich aus!
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Steuerausgleich für das Jahr 2009 
Bis Ende Februar 2010 müssen die Betriebe dem Finanzamt von jeder Mitarbeiterin und 
jedem Mitarbeiter einen Jahreslohnzettel für das Jahr 2009 übermitteln.
q �Nun können Sie Ihren Steuerausgleich – amtlich „Arbeitnehmerveranlagung“ genannt – 

beantragen: mit dem Formular L 1 beim Wohnsitzfinanzamt oder unter www.bmf.gv.at 
im Internet. 
q �Belege nicht beilegen, aber sieben Jahre zuhause aufbewahren.
q �Sofern keine Pflichtveranlagung (siehe unten) vorliegt, haben Sie für den Steuerausgleich 

fünf Jahre Zeit.

Pflichtveranlagung 
Manche Arbeitnehmer/-innen müssen einen Steuerausgleich machen,  
nämlich wenn sie im Vorjahr
q �zwei oder mehrere lohnsteuerpflichtige Einkommen gleichzeitig hatten,
q �Krankengeld von der Krankenkasse oder Bezüge für Truppenübungen erhielten,
q ��im Betrieb einen Freibetragsbescheid abgegeben bzw. den Alleinverdiener- oder 

Alleinerzieherabsetzbetrag oder eine Pendlerpauschale in Anspruch genommen haben, 
obwohl die Voraussetzungen dafür nicht (mehr) gegeben waren,
q �Bezüge aus dem Insolvenzfonds oder über den Dienstleistungsscheck erhielten.

 
In diesen Fällen gibt es eine Pflichtveranlagung, die bis 30. September beim Finanzamt 
abzugeben ist.

q �Wer neben dem lohnsteuerpflichtigen Einkommen zusätzliche Einkünfte von mehr als 
730 Euro bezogen hat, z.B. aus selbständiger Tätigkeit oder aus Vermietungen, muss  
bis 30. April eine Einkommensteuererklärung machen (bei elektronischer Übermittlung 
bis 30. Juni).

Ein Steuerausgleich zahlt sich auf alle Fälle aus, wenn Sie 
q nicht das ganze Jahr über beschäftigt waren,
q �Absetzbeträge bzw. Abschreibposten beantragen können (siehe die nächsten vier Seiten),
q �von Ihrem Betrieb das Guthaben aus der Lohnsteuersenkung 2009 nicht verrechnet 

bekommen haben (siehe Rückseite).

Machen Sie einen Steuerausgleich, es kann wenig passieren.  
Sollten Sie einen Nachforderungsbescheid erhalten, ziehen Sie Ihren Antrag innerhalb  
eines Monats zurück. Ein Musterschreiben finden Sie unter www.arbeiterkammer.com 
Achtung: Für Pflichtveranlagungen gilt diese Widerrufmöglichkeit nicht!

Hinterbliebene können im Namen der/des Verstorbenen  
den Steuerausgleich machen.

AK-TIPPS

Recht Bildung Kultur
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Absetzbeträge 
ALLEINVERDIENERABSETZBETRAG
Der Alleinverdienerabsetzbetrag steht zu,
q �wenn ein Ehepaar im Veranlagungsjahr mehr als sechs Monate verheiratet war und der 

jährliche Verdienst der Partnerin/des Partners maximal 2.200 Euro (ohne Kind im Haushalt) 
bzw. 6.000 Euro (mit Kind/-ern) betragen hat oder
q �wenn im Haushalt von in Lebensgemeinschaft lebenden Paaren zumindest ein Kind wohnt, 

für das mindestens sieben Monate im Jahr Familienbeihilfe bezogen wurde und die Partne-
rin/der Partner höchstens 6.000 Euro verdient hat. 
 
Berechnung der Einkommensgrenze:  
�Ausgangspunkt ist die Summe aller Bruttolöhne/-gehälter eines Kalenderjahres – ohne 
Urlaubs- und Weihnachtsgeld (wenn zusammen unter 2.100 Euro pro Jahr), aber inklusive 
einer eventuellen Abfertigung und Urlaubsersatzleistung. Davon abzuziehen sind Sozial-
versicherungsbeiträge sowie Werbungskosten (mindestens 132 Euro Pauschale – siehe 
übernächste Seite). Dazugerechnet werden müssen steuerpflichtige Gewinne aus anderen 
Einkünften (z.B. Miet- oder Kapitaleinkünfte) und Wochengeld. 

q �Der Absetzbetrag muss jedes Jahr neu beantragt werden!

ALLEINERZIEHERABSETZBETRAG
Der Alleinerzieherabsetzbetrag steht Alleinstehenden (ledig, geschieden, verwitwet) zu, die 
im Veranlagungsjahr mindestens sieben Monate Familienbeihilfe bezogen haben. Höhe des 
Absetzbetrages: siehe „Alleinverdienerabsetzbetrag“. 

Mehrkindzuschlag 
Dieser steht zu, wenn Familienbeihilfe für mehr als zwei Kinder bezogen wird und das steuer-
pflichtige Einkommen beider Partner 55.000 Euro (ab 2007) nicht übersteigt.  
Das Einkommen des (Ehe-) Partners ist aber nur zu berücksichtigen, wenn dieser im Kalender-
jahr, für das der Zuschlag beantragt wird, mehr als sechs Monate im gemeinsamen Haushalt 
gelebt hat.

UNTERHALTSABSETZBETRAG
Können diejenigen beantragen, die Alimente für Kinder  
zu zahlen haben. Der Absetzbetrag beträgt  
monatlich für das erste Kind € 29,20, 
für das zweite Kind € 43,80, 
für das dritte und jedes  
weitere Kind € 58,40.

Die Höhe des Absetzbetrages richtet sich nach der Zahl der Kinder, für die mindestens sieben  
Monate Familienbeihilfe bezogen wurde. Sie beträgt pro Jahr:

ohne Kind 	 € 364	� mit drei Kindern 	 € 889

mit einem Kind 	 € 494	 für jedes weitere Kind Erhöhung um 	 € 220

�mit zwei Kindern	 € 669
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Neu ab 2009: Kinderfreibetrag 

Ab dem Jahr 2009 steht Ihnen für jedes Kind, für das Sie mehr als sechs Monate im Kalender-
jahr Familienbeihilfe bezogen haben, ein Freibetrag von 220 Euro jährlich zu. Machen beide 
Elternteile den Kinderfreibetrag geltend, beträgt er 132 Euro pro Elternteil.
Die 132 Euro Kinderfreibetrag können Sie auch beantragen, wenn Ihnen für mehr als sechs 
Monate im Jahr der Unterhaltsabsetzbetrag (siehe Seite 4) zusteht. 

Sonderausgaben
SONDERAUSGABEN MIT HÖCHSTBETRAG („TOPF SONDERAUSGABEN“) 
Wenn Sie „Topf-Sonderausgaben“ abschreiben wollen, müssen Ihre Aufwendungen 240 Euro 
übersteigen. Ein Viertel der beantragten Aufwendungen sind absetzbar. Weitere Einschrän-
kung: Bei einem steuerpflichtigen Jahreseinkommen von mehr als 36.400 Euro vermindert 
sich der abschreibbare Betrag, ab 50.900 Euro entfällt das Abschreiben zur Gänze. 

Genuss-Scheine und junge Aktien
 
Personenversicherungen
q �Freiwillige Personenversicherungen (z.B. Renten-, Kranken-, Unfallversicherung, Sterbeverein)
q �Beiträge zur freiwilligen Höherversicherung und betrieblichen Pensionskasse, 

wenn dafür keine staatliche Prämie in Anspruch genommen wurde
q �Ablebensversicherungen
q �Lebensversicherungen, die bis 31.5.1996 abgeschlossen wurden; später abgeschlossene 

nur, wenn die Auszahlung in Form einer Rente erfolgt 
	
Wohnraumbeschaffung und -sanierung
q �Errichtung von Eigenheimen und Eigentumswohnungen
q �Baukostenzuschüsse für Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen
q �Instandsetzungsaufwendungen (wenn die Nutzungsdauer des Wohnraums wesentlich ver-

längert oder der Wert wesentlich erhöht wird)
q �Herstellungsaufwendungen (Fenstertausch, Bad-/Heizungseinbau, Wärmeschutz usw.)
q �Darlehensrückzahlungen für diese Zwecke

Höchstbetrag für alle „Topf-Sonderausgaben“ gemeinsam:
q �2.920 € ohne Alleinverdiener(erzieher)absetzbetrag
q �5.840 € mit Alleinverdiener(erzieher)absetzbetrag
q �1.460 € zusätzlich, wenn für mehr als sechs Monate Familienbeihilfe für mindestens drei 

Kinder bezogen wurde (Kinder, für die Alimente zu zahlen sind, eingerechnet)

SONDERAUSGABEN OHNE HÖCHSTBETRAG 
q �Freiwillige Weiterversicherung in der gesetzlichen Pensionsversicherung und Nachkauf von 

Versicherungszeiten
q �Kirchenbeiträge bis 200 Euro jährlich (neu ab 2009, vorher: 100 Euro)
q �Neu ab 2009: Spenden an begünstigte Spendenempfänger (Liste unter www.bmf.gv.at) 

bis maximal zehn Prozent des Jahreseinkommens

Recht Bildung Kultur
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Voll absetzbar

Werbungskosten 
Werbungskosten sind Aufwendungen, die unmittelbar mit  
der beruflichen Tätigkeit zusammenhängen.  
Wenn Sie solche abschreiben wollen, muss der Betrag 132 Euro  
übersteigen – denn dieser Betrag wird als Pauschale ohnehin automatisch  
bei der Lohn-/ Gehaltsverrechnung berücksichtigt.

BEISPIELE FÜR WERBUNGSKOSTEN
q �Gewerkschaftsbeitrag, Betriebsratsumlage
q �Berufliche Fahrt- und Reisekosten (Tag-, Nächtigungsgelder), soweit sie nicht von 

der Arbeitgeberin/vom Arbeitgeber ersetzt werden (Erhöhung des Kilometergeldes von  
0,36 Euro auf 0,38 Euro ab 28.10.2005, auf 0,42 Euro ab 1.7.2008)
q �Kosten einer beruflich bedingten doppelten Haushaltsführung
q �Aufwand für Heimfahrten, wenn eine tägliche Heimfahrt nicht zumutbar ist
q �Schäden, die bei der Berufsausübung entstehen (z.B. Autounfall)
q �Kosten für typische Berufskleidung und deren Reinigung
q �Aufwand für Arbeitsmittel und Werkzeuge (z.B. Computer)
q �Fachliteratur
q �Vorschreibung der Gebietskrankenkasse für geringfügige Beschäftigung
q �Pflichtbeiträge für mitversicherte Angehörige
q �Kosten einer berufsbedingten Fort- bzw. Ausbildung oder Umschulung in einen neuen Beruf

PENDLERPAUSCHALE
Berufspendler/-innen, die einen weiten oder beschwerlichen Weg zur Arbeit haben, können die
Pendlerpauschale beantragen. Der jährliche Freibetrag beträgt:

	 Einfache Strecke 	 Benutzung öff. Verkehrsmittel 	 Benutzung öff. Verkehrsmittel
		  zumutbar 	 nicht zumutbar

		  ab 2006 	 ab 1.7.07 	 ab 1.7.08	 ab 2006 	 ab 1.7.07	 ab 1.7.08
	 2 – 20 km 	 -	 -	 -	 270 €	 297 €	 342 €
	 20 – 40 km 	 495 € 	 546 € 	 630 €	 1.071 € 	 1.179 €	 1.356 €
	 40 – 60 km 	 981 € 	 1.080 € 	 1.242 €	 1.863 € 	 2.052 €	 2.361 €
	 über 60 km  	 1.467 € 	 1.614 € 	 1.857 €	 2.664 € 	 2.931 € 	 3.372 €

Gewerkschaftsbeitrag, Pendlerpauschale, Pflichtbeiträge für mitversicherte Angehörige 
und freiwillige Sozialversicherungsbeiträge von geringfügig Beschäftigten sind voll  
absetzbar.
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Aussergewöhnliche Belastungen 
Außergewöhnliche Belastungen sind nicht alltägliche Ausgaben, die zwangsläufig entstehen.

MIT ABZUG EINES SELBSTBEHALTS
q �Sämtliche Krankheitskosten (auch für Kur, Pflegeheim, Zahnarzt, Prothesen, Hörgeräte)
q �Kosten für Begräbnis und Grabstätte von je maximal 4.000 Euro, soweit sie nicht durch den 

Nachlass gedeckt sind
q �Kosten der Kinderbetreuung für Alleinerzieher/-innen (bis Veranlagungsjahr 2008, 

ab 2009 siehe bei nächstem Punkt „Ohne Abzug eines Sebstbehalts“)

Der Selbstbehalt beträgt zirka ein Brutto-Monatsgehalt.

OHNE ABZUG EINES SELBSTBEHALTS
q �Neu ab 2009: Kosten für die Betreuung von Kindern bis zum zehnten Lebensjahr durch 

private und öffentliche Einrichtungen (z.B. Krabbelstube, Tagesmutter, Hort) oder durch 
pädagogisch qualifizierte Personen bis 2.300 Euro pro Kind und Jahr. Voraussetzung: 
Familienbeihilfe oder der Unterhaltsabsetzbetrag (siehe Seite 4) muss für mehr als sechs 
Monate im Kalenderjahr zustehen und das Kind darf sich nicht ständig außerhalb des  
EU-/EWR-Raumes oder der Schweiz aufhalten
q �Aufwendungen zur Beseitigung von Katastrophenschäden
q �Kosten der auswärtigen Berufsausbildung eines Kindes (monatlich 110 Euro)
q �Unterhalt für im Ausland lebende haushaltszugehörige Kinder in Höhe von 

50 Euro pro Kind und Monat
q �Mehraufwendungen für Kinder, für die erhöhte Familienbeihilfe bezogen wird 

(monatlich 262 Euro; abzüglich Pflegegeld).
q �Gehbehinderte (mindestens 50 Prozent Erwerbsminderung) mit eigenem Kfz können monat-

lich 153 Euro pauschal geltend machen, Gehbehinderte ohne eigenes Auto Taxikosten bis 
zur selben Höhe
q �Krankheitskosten bei einer Erwerbsminderung von mindestens 25 Prozent. Zusätzlich kön-

nen die Kosten der Heilbehandlung (Arzt-, Spitals-, Kur-, Therapie- und Medikamentenkos-
ten) und der Diätverpflegung abgesetzt werden

STEUERGUTSCHRIFT FÜR
KLEINVERDIENER (NEGATIVSTEUER)
q �Arbeitnehmer/-innen, die so wenig verdienen, dass sie keine Lohnsteuer zahlen, erhalten 

über die Arbeitnehmerveranlagung bis zu 110 Euro erstattet. Voraussetzung ist, dass Sozial
versicherungsbeiträge geleistet wurden.
q �Neu ab 2008: Die Gutschrift erhöht sich auf bis zu 240 Euro, wenn zumindest in einem 

Monat Anspruch auf Pendlerpauschale besteht. Achtung: Im Formular beim Punkt 
Pendlerpauschale unbedingt zustehenden Betrag (siehe Seite 6) einsetzen!
q �Wer Anspruch auf den Alleinverdiener-/Alleinerzieherabsetzbetrag hat, diesen aber nicht 

oder nicht zur Gänze nutzen kann, weil er keine Lohnsteuer bezahlt oder diese niedriger  
ist als der zustehende Absetzbetrag (Höhe siehe Kapitel „Absetzbeträge“), bekommt den  
Absetzbetrag samt Kinderzuschlägen auf Antrag vom Finanzamt ausbezahlt.

Recht Bildung Kultur
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Steuer & Geld 
Formulare, Musterbriefe, Tag- und Nächtigungssätze bei Dienstreisen: Das alles und noch 
viel mehr zum Steuersparen.

Brutto-Netto-Rechner 
Stimmt der Netto-Betrag auf Ihrem Lohnzettel? Unser Rechner kontrolliert, ob Ihre Abzüge 
korrekt sind!

NUTZEN SIE AUCH WWW.ARBEITERKAMMER.COM IM INTERNET! 
KOSTENLOS UND RUND UM DIE UHR.

SERVICE, RAT UND HILFE 
Arbeiterkammer Oberösterreich 
Volksgartenstr. 40, 4020 Linz 
Telefon 050/6906-1603

Beratungszeiten: 
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag  
8 bis 12 Uhr, montags auch 13 bis 16 Uhr

Für persönliche Beratungsgespräche in der AK Linz  
bitten wir Sie, telefonisch einen Termin  
zu vereinbaren.

AK-Lohnsteuerberatung

LohnSteuerzahler/-innen Aufgepasst! 
Schauen Sie auf Ihren Lohn-/Gehaltszetteln nach, ob Sie im Mai oder Juni 2009 eine so 
genannte „Aufrollung“ erhalten haben. Wenn nicht, dann hat Ihnen Ihre Firma die Lohn-
steuersenkung für die ersten drei oder vier Monate des Jahres 2009 nicht weiterverrechnet. 
Sie müssen sich daher das Ihnen zustehende Geld mit dem Steuerausgleich selbst holen.

Das gilt auch, wenn Sie zwischen April und Juni 2009 Ihre Arbeitgeberin/Ihren Arbeitgeber  
gewechselt haben, arbeitslos geworden oder in Pension bzw. Karenz gegangen sind.

Im April 2009 wurde eine Lohnsteuersenkung beschlossen, die rückwirkend ab Jänner 
2009 galt. Die Betriebe wurden gebeten, die Lohnsteuer für die ersten Monate des Jahres 
neu zu berechnen und den Arbeitnehmern/-innen das Guthaben (= Aufrollung) bis spä-
testens 30. Juni 2009 auszuzahlen. Nicht alle Betriebe haben das für ihre Beschäftigten 
gemacht. Deren Steuerbonus liegt noch beim Finanzamt zum Abholen!

Guthaben aus Lohnsteuersenkung erhalten? Nein?  
Unbedingt Steuerausgleich machen!


